
Hochschule für Musik FRANZ LIszT Weimar

Richtlinie zur Beantragung, Genehmigung, Durchftihrung und
Nachbereitung von Studentische Projekten im Rahmen der Lehre
der Hochschule f(ir Musik FRANz LIszT Weimar
Diese Richtlinie gilt nur für Studentische Projekte, bei denen die HfM Veranstalter ist.

Präambel
Studentische Projekte sind Teil der Ausbildung und werden deshalb von der Hochschule
ausdrücklich begrüßt und besonders gefördert. Studierende erarbeiten selbständig Konzeption und
Planung eines künstlerischen Vorhabens und realisieren dieses, begleitet von einem Lehrenden als
verantwortlichem Betreuer und mit Hilfe der jeweiligen Fakultät und deren Geschäftsführern.

Studentische Projekte nutzen Ressourcen der Hochschule. Diese sind wirtschaftlich einzusetzen. Eine
langfristige und enge Abstimmung mit den beteiligten Abteilungen und Mitarbeitern der Hochschule
ist erforderlich. Andere Lehrveranstaltungen der Hochschule haben Vorrang.

Dieser Leitfaden unterstützt die Studierenden bei der Vorbereitung und Durchführung ihres
Projektes. Er legt verbindliche Verfahrensregelungen insbesondere zur Antragstellung,
Genehmigung und Durchführung fest.

Grundsätze
1. Jeder Studierende kann ein studentisches Projekt beantragen, sofern sein Curriculum ein

entsprechendes Fach Sfua‘entisches Ensemb/epro/ekf derzeit oder zukünftig vorsieht.
Hinweis: Die Fakultäten planen, dieses Fach in allen Studiengängen bis Ende
Sommersemester 201 9 zu implementieren.

2. Die Mitwirkenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss 2 CPs.
3. Anträge sind an die eigene Fakultät zu stellen, die Fristen sind zu beachten. Erster

Ansprechpartner sind die Geschäftsführer. Sie begleiten später auch die Realisierung.
4. Das Studentische Projekt wird inhaltlich von einem Lehrenden betreut. Er berichtet an den

jeweiligen Dekan.
5. Das Studentische Projekt findet in der Regel in Weimar statt.
6. Die Mitwirkenden müssen mehrheitlich Studierende der Hochschule für Musik sein. Für

externe Mitwirkende wird in der Regel kein Honorar bezahlt.
7. Das Studiotheater kann nur außerhalb der Vorlesungszeit und maximal 1 60 Zeitstunden

(tatsächliche Dienstzeit der Veranstaltungstechniker) genutzt werden. Bei anderen Räumen
der Hochschule ist der Vorrang von anderen Lehrveranstaltungen zu beachten.
Raumzusagen an das Projekt sind in der Regel nicht widerrufbar.

8. Ein Studentisches Projekt soll langfristig geplant werden. Es umfasst vier Phasen:
1. Antragstellung (Entwicklung des Projektes und Formulierung des Projektantrags)
2. Bewilligung (Konkretisierung der Projektplanung und Genehmigung des Projektes)
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3. Realisierung
4. Nachbereitung

9. Das Projekt wird durch den jeweiligen Dekan bewilligt, nach Abstimmung mit den anderen
Dekanen, den betroffenen lnstitutsdirektoren sowie der Hochschulleitung. Der Studierende
erhält einen schriftlichen Bewilligungsbescheid, der festlegt, welche Ressourcen der
Hochschule (Räume, Arbeitszeiten, Finanzen) der Studierende in welchem Umfang für sein
Projekt nutzen kann.

1 0. Das Projekt soll sich wirtschaftlich selbst tragen. Der beantragende Studierende kümmert
sich um die Finanzierung seines Projektes unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorgaben. Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer seiner Fakultät kann er Drittmittel
einwerben. Für innovative Formate oder interdisziplinäre Vorhaben kann der Studierende
Projektmittel beim Vizepräsident für Künstlerische Praxis beantragen.

11 . Die finanzielle Verantwortung trägt die Fakultät, die den Antrag angenommen und bewilligt
hat. Der jeweilige Geschäftsführer verwaltet das Budget. Alle Zahlungen werden durch ihn
veranlasst. Das Ausgabevolumen eines Projektes soll in der Regel 5.000 Euro nicht
überschreiten.

1 2.Alle nötigen Verbindlichkeiten (Verträge, Aufträge, Zahlungen etc.) werden von der
jeweiligen Fakultät abgeschlossen. Der Studierende bereitet die Vertragsinhalte vor. Der
Geschäftsführer stellt Musterverträge zur Verfügung, prüft die Vertragsentwürfe und gibt sie
zur Unterschrift frei. Die Gestaltung und Ausfertigung der Verträge erfolgt nach der
Bewirtschaftungsrichtlinie der HfM durch die Geschäftsführung.

1 3. Dem Studierenden wird empfohlen, mit einem Studierenden der Fachrichtung
Kulturmanagement bei Planung und Durchführung des Projektes zusammen zu arbeiten. Für
größere Projekte wie Orchesterkonzerte oder Opernaufführungen ist diese
Zusammenarbeit Pflicht.

1 4. Studentische Projekte sollen im Team realisiert werden. Die Verantwortlichkeiten im Team
sind namentlich festzulegen.

1 5. Hat ein Studierender in der Vergangenheit bereits Studentische Projekte realisiert, werden
bei konkurrierenden Anträgen in der Regel Studierende bevorzugt, die noch kein Projekt
realisiert haben.

Phase 1: Antraqstellunci
Ziel: Formulierung und Einreichung des Projektantrages inkl, eines Kosten- und Finanzierungsplanes

Schritte:
• Projektskizze entwerfen
• Lehrenden als Betreuer finden
• Geschäftsführung der eigenen Fakultät informieren, Terminvereinbarung für ein

Beratungsgespräch mit Geschäftsführung und Veranstaltungsbüro. Dabei stellt
der Studierende das Projekt vor. An Hand des Projektfragebogens wird festgelegt, welche
Informationen der Projektantrag enthalten muss. Diese Festlegung ist Grundlage aller
weiteren Schritte und der Genehmigung.

• Projektantrag formulieren, zusammen mit Kosten- und Finanzierungsplan beim
Geschäftsführer der eigenen Fakultät zur Prüfung einreichen
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Der Dekan prüft nach Rücksprache mit dem betreuenden Lehrenden sowie den betroffenen
lnstitutsdirektoren den Antrag auf Vollständigkeit und Realisierbarkeit. Gegebenenfalls informiert er
andere beteiligte Fakultäten. Der Dekan gibt das Projekt zur weiteren Planung frei.

Frist: Der ausgearbeitete Projektantrag muss zu Beginn des Vorsemesfers (1 .4. bzw. 1 .1 0.) bei
der jeweiligen Fakultät eingereicht werden. Spätestens nach vier Wochen (bis zum 1 .5., bzw.
1 .11.) erhält der Studierende den Bescheid, ob das Projekt für Phase 2 freigegeben wird.

Phase 2: Genehmigung
Ziel: Ausarbeitung der Projektplanung

Schritte:
• Projektplanung konkretisieren und in allen Details ausarbeiten
• Diskussion mit betreuendem Lehrenden
• Absprache mit Geschäftsführer Fakultät. Dieser bezieht ggf. die Abteilungen Haushalt,

Personal und Justiziariat ein.
• Abteilungen/Mitarbeiter Hochschule, externe Dienstleister ansprechen
• Räume reservieren
• Angaben konkretisieren: Budget, Zeitplan, technische Anforderungen, ggf.

Bühnenausstattung, Transporte, Noten, Ticketing, PR/Marketing, Medienverwertung usw.
• Finanzierung sicherstellen, ggf. Drittmittel einwerben
• Projektplanung im Dekanat einreichen

Frist:
Die vollständige Projektplanung ist spätestens 2 Monate nach Freigabe für Phase 2 im jeweiligen
Dekanat einzureichen.

Der Dekan prüft die Pro~ektplanung auf Vollständigkeit und Realisierbarkeit.
Er lädt zu einer Pro jektbesprechung ein. Teilnehmer: Dekan, Geschäftsführer, Antragsteller und
ggf. sein Team, betreuender Lehrender, Mitarbeiter Hochschule, die mit der Umsetzung befasst
sind.

Der Dekan stellt das Projekt in der Dienstberatung Dekane und Präsidium vor.
Der Dekan genehmigt das Projekt. Im Genehmigungsbescheid teilt er dem Studierenden auf Basis
der eingereichten Projektplanung mit, welche Ressourcen der Hochschule in welchem Umfang
genutzt werden können. Eine Ablehnung ist zu begründen.

Phase 3: Realisierung
Ziel: Verwirklichung des Vorhabens

Zu beachten:
• Veranstaltung im Veranstaltungsbüro anmelden
• Raumreservierung bestätigen
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• Verträge entwerfen, Ausfertigung durch Geschäftsführer Fakultät
• Alle Zahlungen veranlasst und vereinnahmt der Geschäftsführer Fakultät, der für das

Studentische Projekt einen Kostenträger einrichtet
• Drittmittelzahlungen an die Hochschule nur auf Vertragsbasis
• Vergaberecht beachten, keine „schwarzen Kassen“, Bareinnahmen sind unverzüglich und

vollständig im Dekanat einzuzahlen, es dürfen keine Barauszahlungen aus Bareinnahmen
getätigt werden

• Betreuung durch Lehrenden
• Informationsfluss an alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt sicherstellen

Phase 4: Nachbereitung
Ziel: Beendigung des Vorhabens

Schritte:
• Abbau, Rücktransporte
• Abrechnung mit dem Geschäftsführer Fakultät
• Dokumentation: Abschlussbericht (mit Pressespiegel, Fotos...) an den Dekan

Der Dekan der federführenden Fakultät vergibt CPs an alle Mitwirkenden erst, wenn die
Nachbereitung vollsföndig abgeschlossen ist.

Weimar, 06.02.20 1 8

Prof. Dr. Christoph StäIzl
Präsident
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